
Was heißt Akteneinsicht?

Alle Behörden führen Akten über die Vorberei-
tung und Durchführung ihrer Entscheidungen,
die sich in unterschiedlichster Weise auf die
Bürger auswirken. Sie sammeln und speichern
somit eine Fülle verschiedenster Informationen.
Seit dem 29. Juli 2006 ist in Mecklenburg-
Vorpommern das „Gesetz zur Regelung des
Zugangs zu Informationen“, das Informati-
onsfreiheitsgesetz (IFG) in Kraft. Damit hat
jeder grundsätzlich ein Recht darauf, von
jeder Landesbehörde und jeder Kommunalbe-
hörde in Mecklenburg-Vorpommern Auskunft
über alle dort vorliegenden Informationen zu
bekommen. Auskunftspflichtig sind Behörden
auch über Sachverhalte, die Unternehmen in
privatrechtlicher Form betreffen, wenn diese
öffentliche Aufgaben wahrnehmen oder sich
mehrheitlich in öffentlicher Hand befinden
(Stadtwerke, Wasserversorgung, ...).

Wer kann Einsicht verlangen?

Jede natürliche Person - also Einwohner von
Mecklenburg-Vorpommern, aber auch aus
anderen Ländern - kann Akteneinsicht bean-
tragen. Der Antrag ist schriftlich oder zur
Niederschrift bei der Behörde einzureichen
und soll das Auskunftsbegehren so genau wie
möglich bezeichnen. Die Behörde ist ver-
pflichtet, Sie hierbei zu beraten. Der Aus-
kunftsanspruch gilt auch für Personenvereini-
gungen wie offene Handelsgesellschaften,
Gewerkschaften, Betriebs- oder Personalräte,
Bürgerinitiativen oder Parteien sowie für alle
juristischen Personen des Privatrechts.

Kann jeder in alle Akten Einsicht nehmen
oder nur in die „eigene Akte“?

Der Antragsteller muss nicht selbst von dem
Vorgang betroffen sein und braucht auch kein
Interesse an der Auskunft vorzutragen. Die

Behörde darf ihre Antwort nicht davon abhängig
machen, ob der Anfragende ein Interesse oder
welches Interesse er hat. In die „eigene Akte“
darf jeder Betroffene nach besonderen Vorschrif-
ten in aller Regel kostenlos Einsicht nehmen.

Welche Auskünfte dürfen nicht 
erteilt werden?

Geschützt sind bestimmte öffentliche und priva-
te Belange. So wird dem Informationsbegehren
dann nicht entsprochen, wenn beispielsweise
durch das Bekanntwerden der Informationen
der Erfolg behördlicher Maßnahmen oder der
Erfolg eines strafrechtlichen Ermittlungs- oder
Strafvollstreckungsverfahrens gefährdet würde.

Ebenso kann die Auskunft verweigert werden,
wenn dadurch ein Betriebs- oder Geschäftsge-
heimnis offenbart würde und der betroffene
Geschäftsinhaber nicht eingewilligt hat. Die
Behörde muss dem Betroffenen schriftlich
Gelegenheit zur Stellungnahme geben; dieser
hat dann darzulegen, inwieweit durch die
Informationsgewährung ein Betriebs- oder
Geschäftsgeheimnis offenbart würde.

Auch personenbezogene Daten dürfen nicht
herausgegeben werden, es sei denn, der Betrof-
fene willigt ein oder die Offenbarung ist durch
Rechtsvorschrift erlaubt. Wenn die Behörde
somit Zugang zu personenbezogenen Daten
geben will, muss sie den Betroffenen über die
Freigabe der Informationen unterrichten. 

Wie schnell muss die Auskunft 
erteilt werden?

Sie haben nach Eingang eines schriftlichen
Antrages einen Anspruch auf eine sofortige
Auskunft, müssen jedoch spätestens nach
einem Monat die Auskunft erhalten haben.
Oder Sie werden über die Gründe informiert,
warum die Bearbeitung länger – höchstens

jedoch drei Monate – dauert. Wenn Sie die
Auskunft nicht oder erst zu einem späteren
Zeitpunkt erhalten können, werden Sie auch
hierüber informiert.

Wer kann mir bei der Durchsetzung meines
Antrages helfen?

Sollten Sie innerhalb eines Monats nach
Eingang Ihres Antrages keinen Bescheid
erhalten, können Sie sofort eine Untätigkeits-
klage beim Verwaltungsgericht einlegen.
Gegen eine Ablehnung Ihres Antrages können
Sie innerhalb eines Monats Widerspruch bei der
Behörde einlegen und bei einer nochmaligen
Ablehnung eine Verpflichtungsklage vor dem
Verwaltungsgericht einreichen.

Darüber hinaus erhalten Sie durch den Landesbeauf-
tragten für Datenschutz und Informationsfreiheit
Unterstützung. Er ist als unabhängige, vom Landtag
gewählte Kontrollbehörde über die öffentliche Ver-
waltung in der Regel in der Lage, Ihnen schnell und
unbürokratisch zu helfen, Behörden kompetent zu
beraten und gerichtliche Auseinandersetzungen zu
verhindern.

Was kostet die Auskunft?

Die Behörde kann bei umfangreicheren Anfra-
gen die Erstattung von Gebühren und Auslagen
fordern. Dabei sind aus bestimmten Gründen
Ermäßigungen oder Erhöhungen möglich.
Fragen Sie deshalb bereits bei Antragstellung
an, um die Kosten genau zu kennen. Da Sie
das Recht haben, die Form der Auskunft frei zu
wählen (mündlich, Akteneinsicht, schriftliche
Auskunft oder Kopie der Unterlagen), können
Sie so auch Einfluss auf die Kosten nehmen. Je
konkreter die Anfrage, umso geringer werden
der Aufwand und die Kosten sein. Deshalb ist
es hilfreich, sich vor Antragstellung genau zu
informieren, bei welcher Behörde die
gewünschten Informationen vorliegen. Man-

che Behörden stellen hierfür ihre Aktenpläne
über das Internet zur Verfügung. Der Landesbe-
auftragte für Datenschutz und Informationsfrei-
heit berät Sie immer kostenlos.

Wo finde ich weitere Antworten auf 
meine Fragen?

Unter www.informationsfreiheit-mv.de, in den
Publikationen des Landesbeauftragten oder
gern auch telefonisch. Darüber hinaus ist jede
Behörde verpflichtet, Sie über Ihr Recht auf
Informationszugang zu beraten.

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz*
Mecklenburg-Vorpommern
Schloss Schwerin
19053 Schwerin
Telefon 03 85 / 5 94 94-0
Telefax 03 85 / 5 94 94-58
datenschutz@mvnet.de
www.datenschutz-mv.de

* Der Landesbeauftragte wird vom Landtag für sechs Jahre

gewählt und leitet die unabhängige Aufsichtsbehörde über die

öffentliche Verwaltung und die Wirtschaft in Mecklenburg-Vor-

pommern. Er kontrolliert die Einhaltung der Datenschutzvor-

schriften und unterstützt die Bürger bei der Wahrnehmung ihrer

Rechte. Hierzu hat er generelle Akteneinsichts- und Kontroll-

rechte, führt Beratungen durch und nimmt Beschwerden entge-

gen. Er nimmt die gleichen Aufgaben auch als Landesbeauftrag-

ter für Informationsfreiheit wahr. 

Dieses Faltblatt dient der allgemeinen Information im Rahmen der

Öffentlichkeitsarbeit. Es erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.



Auszug aus der Verordnung über die Gebühren und Auslagen nach dem Informationsfreiheitsgesetz
(Informationskostenverordnung - IFGKostVO M-V) vom 28. September 2006

Auskünfte Betrag in Euro (Gebühren)
Mündliche und nicht umfangreiche schriftliche
Auskünfte auch bei Herausgabe von höchstens zehn Abschriften gebührenfrei 
bei Amtshandlungen gegenüber beteiligten Dritten gemäß § 9 
des Informationsfreiheitsgesetzes gebührenfrei 

Kopien gemäß § 4 Abs. 3 Satz 3 des Informationsfreiheitsgesetzes gebührenfrei

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft 10 bis 150

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft
bei außergewöhnlichem Vorbereitungsaufwand 20 bis 250

Erteilung einer umfangreichen schriftlichen Auskunft 
bei außergewöhnlichem Aufwand, wenn Daten zum Schutz privater oder 
öffentlicher Interessen abgetrennt oder geschwärzt werden müssen 50 bis 1 000

Herausgabe 
Herausgabe von Abschriften 5 bis 100

Herausgabe von Abschriften, wenn im Einzelfall ein deutlich höherer
Verwaltungsaufwand zur Zusammenstellung von Unterlagen entsteht, 
insbesondere wenn zum Schutz öffentlicher oder privater Belange 
Daten ausgesondert werden müssen 15 bis 1 000

Einsichtnahme 
Einsichtnahme bei der Behörde in Akten und sonstige Informationsträger
in Fällen ohne umfangreichen oder außergewöhnlichen Verwaltungsaufwand gebührenfrei  

Einsichtnahme bei umfangreichem oder außergewöhnlichem Verwaltungsaufwand, 
insbesondere, wenn Daten abgetrennt oder geschwärzt werden müssen 10 bis 1 000

Widerspruchsbescheide 
Zurückweisung eines Widerspruchs gegen eine Sachentscheidung, wenn für diese
eine Gebühr erhoben wurde bis zur Höhe der für den 

angefochtenen Verwaltungsakt 
festgesetzten Gebühr; 
mindestens jedoch 10 Euro 

Herstellung von Abschriften und Ausdrucken Betrag in Euro (Auslagen)
Je DIN A4-Kopie und kleiner 0,10 

Je DIN A3-Kopie 0,20 

Je DIN A4-Farbkopie und kleiner 1 bis 2 

Je DIN A3-Farbkopie 2 bis 4 

Je Computerausdruck 
- bis 50 Seiten 2,50 
- danach je Seite 0,10

Wiedergabe von verfilmten Akten je Seite 0,25 

Herstellung von Kopien in Formaten größer als DIN A3 sowie auf 
sonstigen Datenträgern oder Filmkopien in voller Höhe 

Aufwand für besondere Verpackung und Beförderung in voller Höhe

Welche
Akte darf
ich
lesen?

Das Recht
auf Informationsfreiheit in 
Mecklenburg-Vorpommern

D E R  L A N D E S B E A U F T R A G T E  F Ü R  D E N  D A T E N             S C H U T Z  M E C K L E N B U R G - V O R P O M M E R N  

D A T E N S C H U T Z  U N D  I N F O R M A T I O N S F R E I H E I T2.
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